
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Antrag 
 
 
Hiermit beantrage ich das bke- Qualitätssiegel für folgende Beratungsstelle 
 
Anschrift der 
Beratungsstelle  ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 .............. ................................................................................. 

Telefon:  ................ / ....................................... 

Fax:  ............... / ........................................ 

E-Mail:  .......................................................... 

 
 
Ich bitte zu prüfen, ob diese Beratungsstelle die Fachlichen Standards für die Arbeit und 
Ausstattung von Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern der bke, veröffentlicht in 
den Informationen für Erziehungsberatungsstellen 1/00, S. 6-8, erfüllt. Die erforderlichen Belege 
sind entsprechend der „Prüfliste“ beigefügt. 
 
Soweit sich aus den eingereichten Unterlagen Nachfragen der Kommission für die Vergabe des 
Qualitätssiegels ergeben, bin ich bereit, weitere Erläuterungen in schriftlicher Form zu geben. Das 
Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung ist mit einem Gespräch mit 
Mitgliedern der Kommission zur Vergabe des Qualitätssiegels einverstanden. 
 
Die „Information über das Qualitätssiegel“ (Stand: 26. Januar 2000), die Einzelheiten der 
Vergabe beschreibt, ist Bestandteil dieses Antrags. 
 
Die Antragsgebühr gemäß der Gebührenordnung wird innerhalb von vierzehn Tagen auf das 
Konto der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung,  
Bank für Sozialwirtschaft München: Konto-Nr. 8 843 600, BLZ 700 205 00. 
 
 
 
 
..................     .............................................      ...................            ....................................... 
Datum Unterschrift Datum Unterschrift 
 Leiter der Einrichtung  Träger der Einrichtung* 
 
_________________ 
* Wenn der Träger der Einrichtung den Antrag nicht selbst unterzeichnet, wird davon ausgegangen, dass der/die Leiter/in der Einrichtung in 
Abstimmung mit dem Träger handelt. 


